
Rechtsfragen für
Übungsleiter/innen
Antworten auf die 50 von ÜL am häufigsten gestellten Rechtsfragen



Vorwort
Liebe Übungsleiterinnen, liebe Übungsleiter,

geflügelte Worte wie „Der Übungsleiter steht immer mit einem Bein im Ge-
fängnis“ regen immer wieder die Diskussion über Fragen der Rechte, Pflich-
ten und der Verantwortung von Übungsleiterinnen und Übungsleitern an.
Diskussionen wie auch Publikationen – vor allem in der Boulevardpresse –
lösen darüber hinaus Unsicherheiten aus, die Übungsleiter/innen belasten.
Basis hierfür ist dabei häufig Unwissenheit über die genauen Regelungen und
gesetzlichen Vorgaben sowie fehlende Informationen über den Versiche-
rungsschutz.

Wir wollen mit dieser Broschüre dazu beitragen, diese Unsicherheiten zu be-
seitigen und Fragen zu beantworten, die häufiger an den LandesSportBund
Nordrhein-Westfalen und das Versicherungsbüro bei der Sporthilfe gestellt
werden. Wir wollen Ihnen mit dieser Broschüre die Sicherheit geben, sich
richtig zu verhalten und sich in Ihrem ehrenamtlichen oder nebenamtlichem
Engagement nicht durch unbegründete „Angstmacherei“ verunsichern zu las-
sen.

Sollten sich für Sie weitere als die aufgelisteten Fragen stellen, so können Sie
sich gerne an uns wenden. Wir werden Ihnen nach bestem Wissen helfen.

Weiterhin viel Spaß und Erfolg bei Ihrer Tätigkeit im Verein!

Manfred Peppekus Roland Grabs

Vorsitzende des Ausschusses „Mitarbeiterentwicklung/Weiterbildung“
im LandesSportBund Nordrhein-Westfalen

1

Impressum
Herausgeber:

LandesSportBund Nordrhein-Westfalen
Friedrich-Alfred-Straße 25
47055 Duisburg

In Zusammenarbeit mit
dem Versicherungsbüro bei der Sporthilfe e.V., Lüdenscheid,
der ARAG – Sportversicherung und
der Verwaltungs-Berufsgenossenschaft

Redaktion/Inhalt:
Ellen Berghaus
Jörg Bosak
Gerd Finger
Roland Grabs
Wolfgang Kleineberg
Jens-Christoph Rieger
Hans Schneider
Marion Weißhoff-Günther
Claus Weingärtner

Gestaltung:

Duisburg

Druck:
Basis Druck Duisburg

4. Auflage:
Duisburg, Oktober 2002



lysieren können. Und es geht auch
nicht darum, Sie zum Hobbyjuristen
auszubilden, der einzelne Fälle nach
eigenem Eindruck viel besser beur-
teilen kann als das Rechtssystem.
Vielmehr geht es darum, Standardsi-
tuationen zu beschreiben, Hand-
lungsvorschläge zu geben, Tipps zur
Vermeidung des Eintretens solcher
Situationen und mögliche Konse-
quenzen aufzuzeigen.

Handlungssicherheit soll gegeben
werden unter Berücksichtigung
rechtlicher Bestimmungen und Re-
geln. Dabei sollten ÜL auch die
wichtigsten Grundregeln bzgl. Sorg-
falts- und Aufsichtspflicht beherr-
schen und daraus ihr Handeln ablei-
ten können. Sie sollen sich bewusst
und sicher Jugendlichen gegenüber
verhalten können und ihr Handeln
und ihre Betreuungstätigkeit auf
Grundlage des Gesetzes zum Schut-
ze der Kinder und Jugendlichen in
der Öffentlichkeit und anderer Ge-
setze zum Schutze der Kinder und
Jugendlichen ausführen.

Wem diese Broschüre zum Thema
nicht reicht, der kann Fortbildungsver-
anstaltungen des LandesSportBundes
oder der Verwaltungsberufsgenossen-
schaft besuchen, die sich in ihren
„Sport-II“-Lehrgängen mit dem The-
ma „Unfallverhütung im Sport“ be-
schäftigt.

Die Broschüre ist in der Reihe von In-
formationsmaterialien für ÜL erschie-
nen. Bisher gibt es in dieser Reihe u.a.
folgende Titel:
• Erste Hilfe bei Sportverletzungen
• Empfehlungen für die Auswahl

und den Einsatz von ÜL bei Ange-
boten im Bereich Wasser

Sie erhalten die Broschüre im
Sportshop des LandesSportBun-
des NRW, Tel.: 0203/7381-795.

Um die Thematik für alle ÜL, JL, Trai-
ner/innen etc. bewusst zu machen,
empfehlen wir, diese zum Gegenstand
auf Versammlungen der Mitarbei-
ter/innen im Sportverein, auf Mitglie-
derversammlungen, Vorstandssitzun-
gen oder Gesprächen unter „Kollegen“
zu machen. Neben einer besseren In-
formation für alle, die mit der Betreu-
ung anderer Personen im Sport beauf-
tragt sind, kann dadurch auch das Ziel
erreicht werden, dass durch ein größe-
res Gefahren- und Gefährdungsbe-
wusstsein manche Problem- und Scha-
densfälle gar nicht erst auftreten. Auch
dieses kann dazu beitragen, dass das
anfangs zitierte Bild des „ÜL mit ei-
nem Bein im Gefängnis“ aus den Köp-
fen verschwindet.
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Einführung
In erster Linie soll diese Broschüre
Ihnen Sicherheit in Ihrem Handeln
als ÜL geben. Sie sollen sich orien-
tieren können auf welchen gesetzli-
chen Grundlagen Ihr Handeln im
Sportverein beruht und wie diese ge-
setzlichen Grundlagen Anwendung
finden können. Natürlich gibt es bei
Grundlagen Spielräume und die Not-
wendigkeit der Interpretation. Auch
hierbei will die Broschüre mit Erfah-
rungen und Hinweisen aus der Praxis
dann weiterhelfen, wenn Gesetze
dies nicht können. Neben den Geset-
zen sind auch pädagogische Aspekte
zu berücksichtigen. 

So kann es beispielsweise sinnvoll
sein, für Kinder und Jugendliche Si-
tuationen zu schaffen, in denen sie
lernen, mit Gefahren umzugehen. Die
Aufgabe der ÜL ist es dabei, das Risi-
ko kalkulierbar zu machen, das heißt,
in einem Rahmen zu halten, der mit
größter Wahrscheinlichkeit nicht zu
Komplikationen und Unfällen führt.
Einen 100-prozentigen Schutz vor
Unfällen gibt es im Sport nicht. Den-
noch ist das gedankliche Vorwegneh-
men der Situationen und die Prüfung
möglicher Gefahrenherde unerlässli-
cher Bestandteil von verantwortungs-
vollen Sportangeboten. Es muss ein
Blick, ein Gehör, ein Gefühl für Ge-
fährdungen oder für Situationen bei
ÜL entwickelt werden.
Wenn dann trotz größter Sorgfalt und
Umsicht etwas passiert, steht der/die
ÜL dennoch nicht allein. Viel größer
als die Gefahr persönlicher materiel-

ler Folgen ist häufig das Problem,
mit der Bewältigung der Schuld klar
zu kommen. „Habe ich etwas unter-
lassen, was den Unfall/das Vor-
kommnis hätte verhindern können?“
Mit dieser Broschüre soll die Sicher-
heit im Handeln und die Fähigkeit,
Situationen einschätzen zu können,
unterstützt werden. 

Die Broschüre richtet sich an alle
Mitarbeiter/innen von Sportverei-
nen, die Sportler/innen jeglicher Al-
tersstufe und Voraussetzungen be-
treuen und beaufsichtigen. Dazu zäh-
len neben den ÜL im Breitensport
Trainer/innen sowie Jugendleiter/in-
nen bzw. Gruppenhelfer/innen, die
Jugendgruppen im sportlichen und
im außersportlichen Bereich der Ju-
gendarbeit betreuen. 

Besonders von Bedeutung ist die Si-
tuation auf Fahrten/Ferienfreizeiten,
da hier besondere Bedingungen vor-
herrschen und in aller Regel von ei-
ner Ganztages- und auch Nachtbe-
treuung ausgegangen werden muss.
Hier übernehmen die Betreuer/innen
die Aufgaben von Eltern und sind so-
mit in besonderer Verpflichtung in
Bezug auf das Wohlergehen der An-
vertrauten.

Um den Umfang der Broschüre über-
sichtlich zu halten, war es notwen-
dig, manche Aspekte kurz und knapp
zu schildern und Fragen entspre-
chend zu beantworten. Richtschnur
war bei der Beantwortung der As-
pekt, was ÜL unbedingt wissen soll-
ten. Sie müssen nicht jede mögli-
cherweise auftretende Situation ana-
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Darf ich Kinder
nach Hause brin-
gen?

Darf ich Kinder
vor dem Ende der
normalen Übungs-
stunde nach Hause
schicken?

Kann ich mich ver-
treten lassen, wenn
ich selbst verhin-
dert bin?

6

7

8

Ja, unter bestimmten Bedingungen, wenn
entsprechende Vereinbarungen mit den Er-
ziehungsberechtigten getroffen wurden. Auf
Eltern, die ihr Kind regelmäßig selbst abho-
len, muss eine angemessene Zeit gewartet
werden. In dieser Zeit sollte versucht wer-
den, die Eltern telefonisch zu erreichen um
zu klären, auf welche Weise verfahren wer-
den soll. Haben Eltern zugestimmt, dürfen
Kinder auch mit dem Auto (auf Vorgaben
der Straßenverkehrsordnung achten, eventu-
ell Kindersitz, hinten sitzen) nach Hause ge-
bracht werden. Schwer verletzte Kinder
sollten niemals selbst transportiert werden,
es muss ein Krankentransport oder Ret-
tungswagen gerufen werden..

In der Regel nie. Sie dürfen auf keinen Fall
nach Hause geschickt werden, wenn sie
sonst immer von den Eltern abgeholt wer-
den. Kinder, die selbstständig nach der
Übungsstunde nach Hause gehen oder mit
dem Fahrrad fahren, dürfen nur dann vor-
zeitig nach Hause geschickt werden, wenn
die besondere Situation dem nicht entgegen-
steht. Zum Beispiel darf ein Kind, das über
starke Beschwerden klagt, nicht vor Ende
und auch nicht nach Ende der Übungsstun-
de allein ohne Begleitung nach Hause ge-
schickt werden. Auch aus disziplinarischen
Gründen dürfen Kinder nicht vor Ende der
Stunde nach Hause geschickt 

Ja! Sie können sich durch eine geeignete
Person vertreten lassen. Die Verfahrenswei-
se sollte unbedingt mit dem Vorstand des
Vereins und mit den Vertretern/innen abge-
sprochen werden.

Bin ich ohne ÜL-
Lizenz versichert?

Muss ich unbedingt
Vereinsmitglied
sein?

Welche Qualifikati-
on ist für ÜL not-
wendig?

Was mache ich mit
einem defekten Ge-
rät?

Wie viele Kinder
können von ei-
nem/einer ÜL be-
treut werden?

1

2

3

4

5

Ja, denn Sie sind vom Verein eingesetzt und
handeln so im Auftrag des Vereins. Als ÜL
sind Sie über die Sporthilfe und die Verwal-
tungsberufsgenossenschaft versichert. Der
Verein, für den der/die ÜL arbeitet, hat sich
bei der Einstellung des/der ÜL seiner/ihrer
Fachkompetenz zu versichern.

Nein! Sie dürfen sogar in verschiedenen
Vereinen gleichzeitig tätig werden, ohne je-
weils Vereinsmitglied zu sein.

Die, die für die Ausübung des Sportange-
bots nötig ist und vom Auftraggeber/Ver-
ein gefordert ist.
Lizenzen, wie z.B. die ÜL-Lizenz, stellen
eine Qualifizierung mit festgeschriebenem
Standard dar, der Auskunft über bestimmte
Fähigkeiten der Lizenzinhaber/in gibt.

Nicht benutzen, für andere gut sichtbar
kennzeichnen, gegebenenfalls aussondern
und eine Instandsetzung oder Entsorgung
beim Geräteeigentümer einleiten. Falls ein
„Handbuch“ vorhanden ist, muss das defek-
te Gerät und der Zeitpunkt der Sperrung des
Gerätes eingetragen werden.

So viele, wie er/sie verantwortlich beauf-
sichtigen kann. Eine genaue Personenzahl
kann nicht genannt werden. Hallengröße,
Kenntnisstand, Alter und Entwicklungsstand
der Kinder, Witterungsbedingungen, Art des
Sportangebotes, Gruppenzusammensetzung
sind nur einige Aspekte, die bei der Bestim-
mung der Gruppengröße von dem/der ÜL
sorgfältig abgewogen werden müssen, damit
eine sichere und pädagogisch sinnvolle
Übungsarbeit gewährleistet werden kann. 

Allgemeine Fragen
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chen Spiel in der
Umkleidekabine
auszugeben?

Haben pädagogische
Erwägungen Ein-
fluss auf die Ausle-
gung von Gesetzes-
vorgaben?

An wen melde ich
Schadensfälle?

Was mache ich,
wenn mir der/die
Abteilungsleiter/in
mehr Kinder schi-
cken will, als ich
verantworten
kann?

13

14

15

zu bewahren. So kann z. B. nach sportlicher
Betätigung schon nach einem Glas Bier die
Fahrtüchtigkeit für die Rückfahrt mit dem
Fahrrad eingeschränkt sein. 

Übungsleiter/innen sind damit konfron-
tiert, Abwägungen zwischen Rechtsgü-
tern zu treffen. Gesetze gelten immer, denn
Rauchen in der Öffentlichkeit unter 16 Jah-
ren wird z.B. nicht durch die Anwesenheit
einer Aufsichtsperson legitimiert. Aber beim
Abwägen zwischen Gefahren, dem Gesund-
heitsschaden durch Rauchen oder der even-
tuellen Waldbrandgefahr beim Rauchverbot
(die Jugendlichen rauchen dann vielleicht
heimlich im angrenzenden Wald) müssen
realistische Entscheidungen getroffen wer-
den, die auf Akzeptanz bei Jugendlichen
treffen, ihre Selbstverantwortung stärken
und die Gefahr des Auftretens von Schäden
minimieren.

An die zuständige, vom Vorstand be-
stimmte Person im Verein, die die Scha-
densmeldung an das Versicherungsbüro bei
der Sporthilfe e.V. (bei Unfällen von ÜL zu-
sätzlich an die Verwaltungs-Berufsgenos-
senschaft) weiterleitet. Dies gilt auch für
Unfälle während der Aus- und Fortbildung
von ÜL. Hierzu wird das entsprechende
Formblatt benutzt. Ist kein/e Sozialwart/in
vorhanden, ist der Vorstand, ggf. der Abtei-
lungsvorstand zu verständigen.

Klar und konsequent ablehnen und mit
Aspekten der Sicherheit, pädagogisch sinn-
voller Gruppengröße, Geräteausstattung,
Hallengröße, ÜL-Anzahl usw. begründen.
Es sollte eine zweite Gruppe eingerichtet
werden, damit alle Kinder weiterhin berück-
sichtigt werden können.

Welche Absprachen
mit Eltern sind bei
Übungsstunden mit
Kindern sinnvoll?

Kann ich selbstge-
baute Geräte mit-
bringen?

Darf jemand unter
18 Jahren eine
Übungsstunde lei-
ten?

Ist es erlaubt, einer
Jugendmannschaft
einen Kasten Bier
nach einem siegrei-

9
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Das Bringen und Abholen der Kinder von
der Sportstätte muss geklärt sein (Zeit, Ort,
Bedingungen). Die abholenden Personen sol-
len bestimmt sein. Ebenso sollen Informatio-
nen über den Heimweg auch ohne Beglei-
tung bei entsprechendem Alter/Weg dem/der
ÜL bekannt sein. Eventuelle besondere ge-
sundheitliche Gegebenheiten müssen geklärt
sein und bei entsprechenden Sportangeboten
(Schwimmen/Radtour) sollen die Eltern die
Fähigkeiten der Kinder bescheinigen bzw. ihr
Einverständnis schriftlich erklären.

Ja, wenn diese sicher sind. 
Materialien und technische Ausführung
müssen so beschaffen sein, dass keine Ge-
fahr für die Nutzer besteht. Bei diesbezügli-
cher Unsicherheit dürfen keine selbstgebau-
ten Geräte benutzt werden.

Ja, wenn die Person geeignet ist und die
damit verbundene Verantwortung dieser
minderjährigen Person zumutbar ist. Lizen-
zen, andere Qualifikationsnachweise, eigene
Bereitschaft, angemessene Einarbeitung und
Entwicklungsstand/Reife sind Hinweise für
die Eignung. Außerdem muss der Vorstand
die Beauftragung aussprechen und verant-
worten. Die Erziehungsberechtigten der/des
minderjährigen ÜL müssen ihre Zustim-
mung schriftlich erteilen.Es ist notwendig
zu regeln, dass ein/e erwachsene/r Übungs-
leiter/in im Notfall zu erreichen ist. Sie/er
kann unterstützen, falls eine Überforde-
rungssituation für die/den minderjährige/n
ÜL entsteht (schwerer Unfall).

Nein, denn Alkoholkonsum in diesem Alter
und in dieser Situation ist in vielerlei Hin-
sicht schädlich. Aufsichtspflicht zu erfüllen
heißt, die zu Beaufsichtigenden vor Schäden
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Wer ist zuständig
für die Reparatur
eines defekten Hal-
lendachs?

Hat die/der ÜL die
Aufsichtspflicht
beim Vater- bzw.
Mutter-Kind-Tur-
nen?

Was muss ich be-
achten, wenn ich
ein Kind in der
Sporthalle beson-
ders betreuen
muss, weil es sich
verletzt hat?

Was muss ich be-
achten, wenn ich
selbst kurz die
Sporthalle verlas-
sen muss?

18

19

20

21

Der Eigentümer der Halle! Dies ist i.d.R.
die Kommune oder der Verein. Der/die ÜL
muss den Schaden an den Verein (Vorstand)
melden. Der Verein muss den Schaden be-
heben bzw. melden, wenn es sich um eine
kommunale Einrichtung handelt.
Achtung: Der/die ÜL muss bei der Durch-
führung der Übungsstunde die Sicherheit
der Teilnehmer/innen gewährleisten.

Aufsichtspflicht bezieht sich immer nur
auf minderjährige Gruppenmitglieder.
Den anwesenden Eltern gegenüber besteht
Sorgfalts-/Verkehrssicherungspflicht.
Die/der ÜL ist für den gesamten Ablauf ver-
antwortlich, muss z.B. die Eltern in die Um-
setzung von Sicherheits- und Hilfestellun-
gen einweisen und die Ausführungen kon-
trollieren. Ob den Kindern gegenüber eine
Aufsichtspflicht vorliegt, hängt von den ge-
troffenen Vereinbarungen und der Art der
Stundengestaltung ab. 

In Abwägung unterschiedlicher Gefah-
renpunkte und Risiken muss die/der ÜL
dafür Sorge tragen, dass das verletzte Kind
angemessen behandelt und innerhalb der
Restgruppe keine Schäden auftreten. Leitet
sie/er die Gruppe allein, müssen vor dem
Auftreten von Verletzungen klare Vereinba-
rungen getroffen werden. Am Anfang steht
die Hilfeleistung für das verletzte Kind. Die
Gruppe ist vorsorglich ermahnt und kennt
die geltenden Regeln.

Die Anforderungen an die Erfüllung der
Aufsichtspflicht geben hier Orientie-
rungshilfe. Vor dem Verlassen der Halle
aus wichtigem Grund (nicht, um „mal
schnell eine rauchen zu gehen“ – dieses
stellt eine Aufsichtspflichtverletzung dar)

Ich leite zwei Kin-
der-/Jugendgrup-
pen nacheinander.
Wie regele ich die
Erfüllung der Auf-
sichtspflicht?

Kann ich den
Übungsbetrieb in
einer defekten Hal-
le durchführen?

16
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Mit den Kinder/Jugendlichen sind klare
Vereinbarungen zu treffen. Dazu gehören
Absprachen, wie sie sich beim Umziehen in
der Umkleidekabine zu verhalten haben.
Das bezieht sich auf die Zeit, in de die erste
Gruppe noch oder die zweite schon in der
Halle von der/dem ÜL betreut wird.
Gelingt es nicht, dass sich die Gruppen
selbstständig aus- oder ankleiden, ohne dass
es dabei zu Konflikten oder Gefahren
kommt, muss die/der ÜL erneut belehren
und auf die Einhaltung der Vereinbarung be-
stehen. Ansonsten müsste sie/der die
Übungsstunde der ersten Gruppe früher be-
enden, damit diese den Bereich der Sport-
halle verlassen kann, während die nächste
Gruppe eintrifft. Erleichtert wird eine solche
Konstruktion, wenn zwei ÜL gemeinsam ar-
beiten oder zumindest ein/e Gruppenhel-
fer/in die/den ÜL unterstützt.

Das kommt auf den Schaden an!
Jede/r ÜL ist verpflichtet, vor Beginn der
Übungsstunde Geräte und Halle auf ein-
wandfreies Funktionieren zu „checken“.
Findet der/die ÜL einen Mangel/Schaden
vor, so muss er/sie ihn bewerten. Ist es ein
geringer Schaden, kann er/sie die betreffen-
de Stelle markieren und für die Teilneh-
mer/innen sperren. Besteht auf Grund des
Schadens erhebliche Gefahr für die Sicher-
heit, muss er/sie den Unterricht abbrechen
bzw. ausfallen lassen.
Melden muss er/sie den festgestellten Scha-
den unverzüglich (Verein/Vorstand, Haus-
meister/in).

Aufsichtsfragen Sporthalle
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Was mache ich,
wenn ich nicht
pünktlich zur
Übungsstunde er-
scheinen kann?

Was mache ich,
wenn ich kurzfris-
tig nicht kann und
keine Vertretung
finde?

Wann beginnt mei-
ne Aufsichtspflicht
als ÜL?

26

27
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noch nicht eingetroffen sind. Falls das so im
Sinne von kollegialer Zusammenarbeit in-
nerhalb des Vereins vereinbart ist, wird
er/sie vor der Halle die nachfolgende Kin-
dergruppe beaufsichtigen, bis die/der ÜL
eintrifft. Solche Absprachen dienen der Si-
cherheit aller Kinder/Jugendlichen.

Grundsätzlich gilt, dass die/der ÜL alles in
der eigenen Macht stehende tun muss, um
pünktlich die Aufsichtspflicht übernehmen
zu können. Für den Fall unverschuldeter
Verspätungssituationen sollte mit den Eltern
im Vorfeld geklärt sein, dass sie die Beauf-
sichtigung bis zum Eintreffen der/des ÜL
übernehmen. Kinder, die allein zur Halle
kommen, werden darüber belehrt, wie sie
sich im Verspätungsfall der/des ÜL zu ver-
halten haben. Innerhalb des Vereins sollte ein
Notfallplan existieren, welche/r andere ÜL,
Abteilungsleiter/in evtl. Hallenwart/in in die-
ser Situation angerufen werden kann, um die
Aufsichtspflicht kurzfristig zu übernehmen.

Die im Verein für den Übungsbetrieb ver-
antwortliche Person (Abteilungsleiter/in,
Sportwart/in) muss umgehend informiert
werden. Diese Person entscheidet, ob Er-
satz gesucht oder die Übungsstunde abge-
sagt wird. Im Falle einer Absage müssen die
Erziehungsberechtigten aller Gruppenmit-
glieder sofort über den Stundenausfall infor-
miert werden. Diese Information kann tele-
fonisch erfolgen. Es muss sichergestellt
sein, dass wirklich alle Erziehungsberech-
tigten erreicht wurden.

In der Regel beim Betreten/Verlassen der
Sportanlage bzw. am Treffpunkt, z.B. vor
dem Eingang! Der Verein/ÜL sollten ge-
meinsam mit den Eltern Absprachen treffen

Was mache ich,
wenn irgendetwas
passiert in der
Sporthalle?

Kann ich meine
Übungsstunde
kurzfristig ins Freie
verlegen?

Was muss der/die
ÜL beachten, wenn
er/sie mit einer
Kindergruppe die
Übungsstätte ver-
lässt?

Bin ich verantwort-
lich dafür, wenn
nach meiner
Übungsstunde die
Halle offen steht?

22

23
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werden die Minderjährigen vorsorglich er-
mahnt, wie sie sich während der Abwesen-
heit zu verhalten haben. Gefährliche Be-
schäftigungen werden eingestellt, gefährli-
che Gegenstände gegebenenfalls wegge-
schlossen. Die Gruppe ist informiert, wie
und wo sie in Notfällen die/dem ÜL (z.B.
auf der Toilette) finden kann. Ein geeignetes
Gruppenmitglied erhält den Auftrag, die/den
ÜL bei Gefahr umgehend zu informieren.

Hilfe holen (lassen)!
Wenn ein schwerer Unfall passiert, muss
der/die ÜL Erste Hilfe leisten. Gleichzeitig
sollte er/sie (ggf. durch die Teilnehmer/in-
nen) den Rettungsdienst rufen. (Zuvor ab-
klären, wo das Nottelefon ist und wie die
Meldung erfolgt!)

Wenn ein geeigneter Platz, z.B. eine Wiese
erreichbar ist, ja. An der Tür zur Sporthalle
muss ein Hinweis angebracht werden, wo El-
tern ihre Kinder im Notfall finden können.
Möchte der/die ÜL aber noch etwas ganz an-
deres machen, z.B. Schwimmen oder Eis es-
sen gehen, müssen die Eltern zuvor infor-
miert sein und ihre Zustimmung geben.

Es müssen ausreichend Aufsichtsperso-
nen zur Verfügung stehen. Eine Einver-
ständniserklärung der Eltern muss vorlie-
gen. Unter Umständen müssen sich Eltern
bereit erklären mitzugehen, wenn es sich
um einen gefährlichen Weg handelt.

Der/die Übungsleiter/in ist dafür verant-
wortlich, dass die zuvor getroffenen Ver-
einbarungen umgesetzt werden. Üblicher-
weise wird er/sie die Halle verschließen
bzw. vom Hausmeister verschließen lassen,
wenn die ÜL der nachfolgenden Gruppe
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Dürfen Mädchen
und Jungen zusam-
men übernachten?

Wie lange dürfen
Kinder in einer Fe-
rienfreizeit in der
Disco bleiben?

Was muss ich bei
der Durchführung
einer Fete mit Ju-
gendlichen beach-
ten?

31

32

33

Mädchen und Jungen dürfen dann
gemeinsam übernachten, wenn sie dieses
freiwillig tun, ihre Erziehungsberechtig-
ten dem zugestimmt haben und wenn das
gemeinsame Übernachten nicht als För-
derung sexueller Handlungen Minder-
jähriger interpretierbar ist. Ohne aus-
drückliche Zustimmung der Erziehungsbe-
rechtigten darf der spontane Wunsch von
Jugendlichen gemeinsam übernachten zu
wollen, nur zugestimmt werden, wenn die
besondere Situation dem vermuteten Eltern-
willen nicht entgegensteht, z.B. beim Über-
nachten im großen Zelt, einer Turnhalle
oder Schlafsaal während einer Wettkampf-
fahrt oder Ferienfreizeit.

Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre
dürfen überhaupt nicht in öffentliche
Diskotheken. Ab 16 Jahren darf der Aufent-
halt bis 24.00 Uhr gestattet werden. Unab-
hängig von den Jugendschutzbestrebungen
müssen die Aufsichtsführenden auch inner-
halb der Diskothek und während des Rück-
weges dafür Sorge tragen, dass die Minder-
jährigen keinen Schaden erleiden oder ande-
ren einen Schaden zufügen. Discoveranstal-
tungen innerhalb der Gruppe in der eigenen
Unterkunft sind nicht von zeitlichen Vorga-
ben betroffen.

Bei einer öffentlichen Fete, zu der auch
Nicht-Vereinsmitglieder Zugang haben
muss das Gesetz zum Schutze der Jugend
in der Öffentlichkeit berücksichtigt wer-
den. Bezogen auf die zu Beaufsichtigenden
der eigenen Gruppe muss sichergestellt sein,
dass getroffene Absprachen im Rahmen der
Gesetze bezüglich Alkoholkonsum und

Aufsichtsfragen Ferienfreizeiten

Darf ich als ÜL ein
Trampolin/
Minitrampolin ein-
setzen ?

Unter welchen Be-
dingungen kann
ich als ÜL beim
Schwimmunter-
richt/
Schwimmtraining
eingesetzt werden?

29

30

und Regeln aufstellen (wann, wo, an wen
werden Kinder übergeben). Z.B. „Ihr über-
gebt mir die Kinder, ich übergebe sie euch
wieder“. Denn oft lassen die Eltern die Kin-
der schon „oben an der Straße aus dem Au-
to“ und sind dann weg. Dies kann eine Ge-
fahr für die Kinder sein, wenn der/die ÜL
sich verspätet oder die Stunde ausfällt.

Voraussetzung für den Einsatz des Trampol-
ins/des Minitrampolins ist, dass der/die ÜL
eine „Einführung in den Umgang mit
dem Gerät“ erfahren hat und nachweisen
kann. Lehrgänge für diesen Nachweis füh-
ren die Turnerbünde (z.B. Westfälischer
Turnerbund, Tel.: 02388-300000) durch.

Die Beantwortung der Frage hängt von eini-
gen Faktoren ab:
1. Zielgruppe
2. Art des Schwimmbeckens/der

Schwimmstätte
3. Teilnehmer/innen-Zahl
4. Schwimmfähigkeit der Teilnehmer/innen
5. Art des Badebetriebes
Eine Einschätzung der notwendigen Voraus-
setzungen der ÜL ist wegen der Vielfalt der
möglichen Voraussetzungen in diesem Rah-
men nicht möglich. 
Weitere Informationen erhalten Sie in der
Broschüre des LandesSportBundes Nord-
rhein-Westfalen „Empfehlungen für die
Auswahl und den Einsatz von ÜL bei Ange-
boten im Bereich Wasser“. Die Broschüre
kann unter folgender Telefonnummer ange-
fordert werden: 0203/7381-752.
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Was bedeutet „Ver-
letzung der Auf-
sichtspflicht“?

35 Kinder bis zur Vollendung des 7. Lebens-
jahres sind nicht schuldfähig (deliktsfä-
hig) und müssen für Schäden nicht haften.
Beschränkt haftbar sind auch die Min-
derjährigen zwischen dem 7. und 18. Le-
bensjahr. In diesen Fällen wird sich der An-
spruch eines Geschädigten gegen den/die
Aufsichtspflichtige/n richten. Nach § 832
BGB hat der-/diejenige, der/die Kraft Geset-
zes zur Führung der Aufsicht über eine Per-
son verpflichtet ist, die wegen Minderjährig-
keit oder wegen ihres geistigen oder körper-
lichen Zustandes der Beaufsichtigung be-
darf, den Schaden zu ersetzen, den die zu
beaufsichtigende Person einem/einer Dritten
widerrechtlich zufügt. Aufsichtspflichtig
sind die Eltern, Vormund, Lehrherr, Leh-
rer/innen oder per Vertrag der/die ÜL des
Vereins.
Der Aufsichtspflichtige ist von der Ver-
pflichtung zum Schadenersatz frei, wenn er
seiner Pflicht genügt hat oder wenn der
Schaden auch bei vernünftiger und umsich-
tiger Aufsichtsführung entstanden sein wür-
de.
Jede/r ÜL weiß, wie schwierig im Einzelfall
eine „gehörige“ Aufsichtsführung ist.
Der/die Aufsichtspflichtige ist nur dann von
der Haftung befreit, wenn er/sie im Scha-
denfall den Entlastungsbeweis führen kann.
Der zuständige Sport-Haftpflichtversicherer
wird dem/der Anspruchsteller/in bzw. Ge-
schädigten entweder mitteilen, dass die An-
sprüche unbegründet sind – und damit den
Anspruch zurückweisen – oder berechtigte
Schadenersatzansprüche befriedigen. Inso-
weit wird der/die ÜL bei schuldhaftem Ver-
halten (außer Vorsatz) von Ansprüchen frei-
gestellt.

Wann bin ich scha-
densersatzpflich-
tig?

34

Rauchen eingehalten werden. Die Aufsichts-
führung orientiert sich an der Absicht, dass
die Jugendlichen keinen Schaden erleiden
und anderen keinen Schaden zufügen. Falls
es z.B. zu Gewalthandlungen kommt, muss
die Fete u.U. beendet werden.

Grundsätzlich haftet jede/r für den von
ihm/ihr selbst, d.h. durch eigene Handlun-
gen oder Unterlassungen schuldhaft verur-
sachten Schäden in voller Höhe. Dabei
bleibt es gleich, ob der/die Schadenverursa-
cher/in voll- oder minderjährig ist, ob er/sie
allein oder als Mitglied einer Gruppe den
Schaden verursacht hat.
Ein weit verbreiteter Irrtum ist, dass jede/r,
der/die einen Schaden verursacht hat, ihn
auch wieder gutmachen müsse. Vorausset-
zung einer Schadenersatzpflicht ist viel-
mehr, außer der Verursachung, das Ver-
schulden. Die wenigen Ausnahmefälle, in
denen schon die reine Verursachung zum
Schadenersatz verpflichtet, bestätigen nur
die Regel. Ein/e ÜL kann schadenersatz-
pflichtig werden, indem er/sie schuldhaft die
Aufsichtspflicht vernachlässigt, Organisati-
onspflichten verletzt oder ungenügende Hil-
festellungen gibt.

Schadensersatz/Versicherungsfragen
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Was bedeutet Ver-
kehrssicherungs-
pflicht?

38 Aus den Haftungsgrundsätzen des § 823
BGB leiten sich die so genannten Allgemei-
nen Verkehrssicherungspflichten her, die in
der heutigen Rechtsprechung in Haftpflicht-
fällen eine große Rolle spielen. Hierunter
versteht man die Verpflichtung eines/einer
jeden, der/die durch sein/ihr Tun eine Ge-
fahrenlage geschaffen hat, die zur Abwen-
dung eines Schadens von Personen und Sa-
chen erforderlichen Sicherungsvorkehrun-
gen zu treffen. Verkehrssicherungspflichtig
sind demnach insbesondere alle, die auf ei-
nem Grundstück einen Verkehr eröffnen, al-
so z.B. der Fußballklub, der wöchentlich
Veranstaltungen auf dem Sportplatz/Sport-
halle durchführt. Was der/die Pflichtige im
Einzelfall zu tun hat, um Schäden von Drit-
ten fern zu halten, richtet sich nach den je-
weiligen Umständen. So muss z.B. der
Sportverein dafür sorgen, dass die Zugänge
zum Sportplatz oder zur Sporthalle keine
größeren Unebenheiten aufweisen, dass sie
im Winter von Schnee und Eis möglichst
freigehalten, wenn nötig gestreut werden.
Der/die ÜL muss dafür sorgen, dass sich
Sportplatz/Sporthalle/Sportgeräte bei Nut-
zung in einem ordnungsgemäßen Zustand
befinden.
Besonderes Augenmerk ist auf die Absiche-
rung der Sportplätze zu richten. So muss der
Verein dafür Sorge tragen, dass andere Ver-
kehrsteilnehmer/innen nicht durch aus dem
Sportgelände herausfliegende Bälle geschä-
digt werden. Regelmäßig wird der Verein
dies durch die Errichtung von Ballfangzäu-
nen verhindern. Die Höhe des Zaunes rich-
tet sich nach den örtlichen Gegebenheiten
(wie z.B. vorbeiführende Bundesstraße, an-
grenzendes Wohngebiet etc.).

Was ist grobe
Fahrlässigkeit?

Wie bin ich eigent-
lich versichert?

36

37

„Fahrlässig handelt, wer die im Verkehr
erforderliche Sorgfalt außer acht lässt“.
Ganz allgemein kann gesagt werden, dass
grob fahrlässig handelt, wer die im Verkehr
erforderliche Sorgfalt in besonders schwe-
rem Maße verletzt, wer nicht beachtet, was
unter den gegebenen Umständen jedem ein-
leuchten musste. Anders ausgedrückt kann
man auch sagen, dass der-/diejenige, der/die
besonders leichtsinnig einen Schaden verur-
sacht, grob fahrlässig handelt.

Üblicherweise ist das Risiko aus einer ÜL-
Tätigkeit nicht durch die Privat-Haftpflicht-
versicherung gedeckt. Insofern kommt der
Absicherung durch den Sportversiche-
rungsvertrag, den die Sporthilfe e.V., das
Sozialwerk des LandesSportBundes, mit der
ARAG Allgemeinen Versicherungs-AG
Düsseldorf abgeschlossen hat, besondere
Bedeutung zu. Der/die ÜL kann auf eine
umfangreiche Absicherung im Bereich der
Haftpflicht-, Unfall- und Rechtsschutzversi-
cherung zurückgreifen. Einzelheiten sind
den vertraglichen Bestimmungen des Sport-
versicherungsvertrages zu entnehmen, der
beim Vorstand des Vereins eingesehen wer-
den kann.

Hinweise für Sportvereinsmitarbeiter/innen außerhalb des Landes-
SportBundes NRW:
Bitte erkundigen Sie sich bei dem für Sie zuständigen Landessportbund/
Landessportverband über die abgeschlossenen Versicherungen.
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Was bedeutet „vor-
sätzliches Han-
deln“?

40 Der Gesetzestext des § 823 BGB teilt das
Verschulden in zwei Verschuldensarten Vor-
satz und Fahrlässigkeit ein. 
Vorsatz ist kurz gesagt das Wissen und Wol-
len des rechtswidrigen Erfolgs im Bewusst-
sein der Pflichtwidrigkeit, z.B. die Verlet-
zung eines Sportlers bzw. einer Sportlerin
durch einen gezielten Schlag, die Zerstö-
rung von Umkleideanlagen durch Sport-
ler/innen (Abreißen von Spiegeln, Waschbe-
cken etc.).
Während eine vorsätzliche widerrechtliche
Schadenszufügung nach dem Haftpflicht-
recht ohne weiteres zum Schadenersatz ver-
pflichtet, kann in diesem Falle aus nahe lie-
genden Gründen kein Haftpflichtversiche-
rungsschutz geboten werden. Es wäre ein
Verstoß gegen die guten Sitten und gesetz-
lich nicht erlaubt.

Sind Unfälle auf
dem Weg zur Sport-
halle versichert?

39

Grundsätzlich spielt bei den zu treffenden
Maßnahmen die örtliche Lage, die Stärke
des Verkehrs, die vom Objekt ausgehende
Gefährdung, aber auch die Zumutbarkeit
und Durchführbarkeit der ins Auge gefass-
ten Maßnahmen für die Verkehrssicherungs-
pflichtigen eine Rolle.

Der durch den Sportversicherungsvertrag
gebotene Versicherungsschutz bietet auch
eine Absicherung bei den so genannten We-
geunfällen. 
In den vertraglichen Bestimmungen heißt
es: 
Die Mitglieder sind auch auf den direkten
Wegen zu und von Veranstaltungen, für
die sie Versicherungsschutz haben, gegen
Unfälle versichert.
Der Versicherungsschutz beginnt mit dem
Verlassen des Wohnhauses und endet
nach Rückkehr mit dem Wiederbetreten.
Die versicherten Personen erhalten z.B. Ver-
sicherungsschutz auf dem direkten Weg zu
und von der Übungsstunde, dem Heim- oder
Auswärtsspiel.
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Wie viel darf ich
als ÜL steuerfrei
verdienen; sind
meine Ausgaben
als ÜL steuerlich
absetzbar?

Sind für diese Ein-
nahmen Sozialab-
gaben zu zahlen?

42

43

Bis zur Höhe von € 1.848,– pro Kalen-
derjahr sind Einnahmen von ÜL, die ne-
benberuflich für gemeinnützige Sportver-
eine tätig sind, steuerfrei. 
Dieser ÜL-Freibetrag gilt seit dem 1.1.2000.
Einnahmen aus mehreren Mitarbeiterver-
hältnissen als ÜL sind dabei zusammenzu-
rechnen. Auch Vereine müssen im Anwen-
dungsbereich dieses Freibetrages keine
Steuern abführen. Zu den Einnahmen von
ÜL im Rahmen des Freibetrags gehören
grundsätzlich alle Zahlungen und steuerlich
relevanten Vorteile, die ÜL im Zusammen-
hang mit ihrer Tätigkeit erhalten. Dies sind
neben der Vergütung für das Training z.B.
auch Fahrtkostenzuschüsse für die Fahrt
zum Training bei Benutzung eines Privat-
PKW. Maßgeblich sind insoweit die ein-
schlägigen steuerrechtlichen Vorschriften.
Die mit der ÜL-Tätigkeit in unmittelbarem
Zusammenhang stehenden Ausgaben dürfen
nur dann als Betriebsausgaben oder Wer-
bungskosten abgezogen werden, wenn sie
den Betrag der steuerfreien Einnahmen in
Höhe von € 1.848,– im Kalenderjahr insge-
samt übersteigen. 

Nein! Weder Verein noch ÜL müssen bei
Einnahmen aus der/den ÜL-Tätigkeit/en bis
zu € 1.848,–/Kalenderjahr Sozialabgaben
abführen. Es müssen auch keine Meldungen
gegenüber den Krankenkassen vorgenom-
men werden. Für den Verein gelten Beson-
derheiten im Bereich der gesetzlichen Un-
fallversicherung (vgl. Frage 48).

Steuer-/FinanzfragenWann besteht die
Gefahr einer straf-
rechtlichen Verfol-
gung des/der ÜL?

Neben der Verfolgung zivilrechtlicher An-
sprüche (Schadenersatzansprüche) kann sich
der/die ÜL auch einer strafrechtlichen Ver-
folgung ausgesetzt sehen.
Auch hier kommt es auf die Umstände des
Einzelfalles an.
Strafrechtliche Ermittlungen können auf-
grund einer Strafanzeige erfolgen oder aber
durch die Staatsanwaltschaften veranlasst
werden, wenn ein öffentliches Interesse an
einer Verfolgung besteht.
Z.B. kann die Verletzung einer Aufsichts-
pflicht, die eine erhebliche Verletzung des
zu Beaufsichtigenden nach sich zieht, straf-
rechtliche Ermittlungen auslösen. Sollten
die Ermittlungsbehörden einen Straftatbe-
stand feststellen, so kann der/die ÜL bestraft
werden. Die Richter/innen können zu Geld-
oder Haftstrafen verurteilen.
Im Rahmen der vertraglichen Bestimmun-
gen der Sport-Rechtsschutzversicherung er-
halten die ÜL Kostenschutz.
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Was bedeutet be-
rufsgenossen-
schaftlicher Versi-
cherungsschutz?

Wer ist bei der
VBG versichert?

Ab wann zahlt der
Verein Beiträge zur
VBG?

Welchen Versiche-
rungsschutz bietet
die VBG?

46

47

48

49

Die für Sportvereine zuständige Verwal-
tungsberufsgenossenschaft (VBG) gibt An-
gestellten oder angestelltenähnlich Tätigen
Versicherungsschutz bei Arbeitsunfällen.
Somit sind die Aufgaben der VBG:
• Unfallverhütung (Prävention und Gesund-

heitsschutz)
• Medizinische, berufliche und soziale Re-

habilitation mit allen geeigneten Mitteln,
Geldleistungen

Versichert sind im Verein beschäftigte Per-
sonen wie ÜL, Trainer/innen, Verwaltungs-
kräfte, Platzwarte.
Nicht versichert sind Vorstandsmitglieder,
freiberuflich Tätige und Vereinsmitglieder
bei ihrem Sport und bei Tätigkeiten auf-
grund mitgliedschaftsrechtlicher Verpflich-
tungen (z.B. in Satzungen festgeschriebene
obligatorische Arbeitsstunden). Versiche-
rungsschutz können freiberuflich Tätige
durch den Abschluss einer freiwilligen Ver-
sicherung erlangen.
(Informationen bei der VBG-Hauptverwal-
tung in Hamburg, Tel.: 040/51460)

Der Verein bezahlt direkt bei der VBG
Beiträge für beschäftigte Personen mit Ent-
gelt. Für arbeitnehmerähnlich Tätige (keine
Beschäftigten, auch ÜL mit einer jährlichen
Aufwandsentschädigung bis zu € 1.848,–/
Jahr) zahlt der LandesSportBund NRW.

Die VBG bietet umfassenden Versiche-
rungsschutz bzgl. aller Folgen von Arbeits-
unfällen incl. Unfällen auf dem Weg
zur/von der Arbeit.

Verwaltungs-Berufsgenossenschaft Wie ist die Rechtsla-
ge, wenn ich als ÜL
mehr als 
€ 1.848 pro Kalen-
derjahr verdiene?

Wie viel darf ich
als ÜL in einem
geringfügigen Be-
schäftigungsver-
hältnis (325-Euro-
Job) verdienen?

44

45

Die Einnahmen sind dann steuerpflichtig.
Der Verein wird mit dem ÜL entweder als
Selbstständigen oder als Arbeitnehmer/
Beschäftigter zusammenarbeiten. Als Selb-
ständige/r ist der/die ÜL für die Versteue-
rung der Einnahmen und die soziale Siche-
rung selbst zuständig. Für den/die ÜL als
Arbeitnehmer/in bzw. Beschäftigte/r  führt
der Verein als Arbeitgeber Steuern und So-
zialabgaben ab. Der Status des/der ÜL als
Selbständige/r oder Arbeitnehmer/in bzw.
Beschäftigte/r hängt von den Umständen
des Einzelfalls ab. Die Kriterien für diese
Abgrenzungsfrage sind für die Bereiche des
Steuer- und Sozialversicherungsrechts un-
terschiedlich. Der/die ÜL und der Verein ha-
ben die Möglichkeit, den steuerrechtlichen
Status beim Finanzamt und den sozialversi-
cherungsrechtlichen Status bei der BfA in
Berlin (Bundesversicherungsanstalt für An-
gestellte in Berlin) klären zu lassen. U.U. ist
eine Überprüfung des Statusses bereits er-
folgt und der/die ÜL kann einen entspre-
chenden Nachweis vorlegen. Wegen der
Einzelheiten der komplizierten Rechtslage
wird auf den „Leitfaden für die Zusammen-
arbeit mit und Bezahlung von ÜL“ des Lan-
desSportBundes NRW verwiesen (s. Litera-
turhinweise). 

Grundsätzlich gilt die regelmäßige monatli-
che Entgeltgrenze von € 325,– bei einer ge-
ringfügigen Beschäftigung. Die 1.848,– €
des ÜL-Freibetrages können dabei zusätz-
lich vom Verein gezahlt werden. Für diese
1.848,– € fallen keine Steuern und Sozial-
abgaben an. Wird der Jahresfreibetrag auf
12 Monate verteilt, kann der Verein an den
ÜL auf diese Weise bis zu 479,– € monat-
lich zahlen.
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Literaturhinweise
• LandesSportBund NRW, Postfach 101506; 47015 Duisburg:

Broschüre „Empfehlungen für die Auswahl und den Einsatz von
Übungsleitern/leiterinnen bei Angeboten im Bereich Wasser“, 
3. Auflage 1999

• LandesSportBund NRW, Postfach 101506; 47015 Duisburg:
„Leitfaden für die Zusammenarbeit mit und Bezahlung von
Übungsleitern“, 
zu beziehen bei J.-C. Rieger/G. Finger, Tel. 0203/7381-790

• LandesSportBund NRW, Postfach 101506; 47015 Duisburg:
„Wir im Sport“ – Ausgabe September 1999: Übungsleiter in der
Sozialversicherung

• Versicherungsbüro bei der Sporthilfe e.V., Postfach 2540; 
58475 Lüdenscheid:
Broschüre „Der Sportversicherungsvertrag“, 1997

• Bundesverband der Unfallversicherungsträger, München:
Reihe: „Sicherheit im Schulsport“, diverse Veröffentlichungen
zu beziehen über:
Rheinischer Gemeindeunfallversicherungsverband
Heyestr. 99, 40625 Düsseldorf

• Verwaltungsberufsgenossenschaft, 22281 Hamburg:
Broschüre: „Informationen für Sportvereine über gesetzlichen Un-
fallversicherungsschutz, Unfallverhütung und Beitragspflicht“

• Informationen und Termine über Seminare für Sportvereine (Falt-
blatt) zu beziehen über:
Akademie für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
Hotel Schloß Gevelinghausen
Schloßstr. 1, 59939 Olsberg-Gevelinghausen
Tel.: 02904/9716-0, Fax: 02904/9716-30

Die genannten Publikationen des LandesSportBundes sind zu bezie-
hen über die SPURT GmbH, Sportshop, Friedrich-Alfred-Str. 25,
47055 Duisburg, Tel.: 0203/7381-795.

Weitere Informationen auch über die Homepage www.lsb-nrw.de unter
den Links „Recht“ und „Steuern“. Diese Broschüre können Sie auch
als download unter „www.wir-im-sport.de“ erhalten.

Wie informiert und
berät die VBG in
Fragen des Rechts,
der Unfallverhü-
tung sowie des Ge-
sundheitsschutzes?

50 In den Wochenendseminaren für Sportver-
eine werden die Themen bis hin zu vereins-
bezogenen Lösungen bearbeitet.
Auskunft und Buchung:
Akademie für Arbeitssicherheit und Ge-
sundheitsschutz
Hotel Schloß Gevelinghausen
Schloßstr. 1
59939 Olsberg-Gevelinghausen
Tel.: 02904/9716-0
Fax: 02904/9716-30




